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Verzicht auf die Einführung der allgemeinen Volksinitiative 
 

Am 9. Februar 2003 haben Volk und 
Stände die Vorlage der allgemeinen 
Volksinitiative mit 70.4 % der Stimmen 
angenommen. Da sich das Parlament 
aber bis heute nicht einigen konnte, wie 
man dieses neue Volksrecht genau um-
setzen soll, möchte es die allgemeine 
Volksinitiative nun wieder abschaffen.  

Was wird geändert 
Mit der allgemeinen Volksinitiative woll-
te man den Bürgern ermöglichen, mit-
tels allgemein formulierten Anliegen 
Gesetze einzuführen, anzupassen oder 
aufzuheben. Das Parlament hätte dann 
über die Frage entschieden, ob das An-
liegen auf Gesetzesstufe oder in der 
Verfassung umgesetzt wird und wie der 
entsprechende Artikel genau formuliert 
werden soll. 

Bei einem „Ja“ zur Abstimmungsvorlage 
würde man nun auf die Einführung die-
ser allgemeinen Volksinitiative verzich-
ten und den entsprechenden Artikel, 
der bis heute noch nicht in Kraft getre-
ten ist, wieder aus der Verfassung 
streichen. 

Auswirkungen 

Stimmt das Volk dieser Vorlage zu, wird 
auf die beschlossene Erweiterung des 
Initiativrechts verzichtet. Es wäre wie 
bisher weiterhin möglich die Bundesver-
fassung mittels ausformulierten oder 
allgemein formulierten Initiativen anzu-
passen. Verzichtet wird also auf die 
Möglichkeit, eine Initiative zu starten, 
die eine Änderung eines Bundesgeset-
zes bewirkt. 

Wird die Vorlage abgelehnt, müsste die 
Einführung des Initiativrechts auch für 

die Gesetzesstufe („allgemeine Volksini-
tiative“) weiter verfolgt werden. Wie 
lange es dauern würde, bis sich das 
Parlament auf die Details bei der Um-
setzung dieses Volksrechts einigen 
würde, ist offen. 

Argumente der Befürworter 
Die Befürworter erachten die allgemei-
ne Volksinitiative als nicht praktikables 
Instrument. National- und Ständerat 
müssten sich sowohl über die Formulie-
rung als auch die Regelungsebene (Ge-
setz oder Verfassung) einigen. Deshalb 
könne eine Einigung sehr lange dauern 
oder überhaupt nicht zustande kommen 
und so eine Volksabstimmung verzö-
gern oder gar verunmöglichen. 

Da der entsprechende Verfassungsarti-
kel zur allgemeinen Volksinitiative bis 
heute nicht in Kraft getreten ist und die 
bisherige Verfassungsinitiative unverän-
dert bestehen bleibe, werde zudem 
auch kein wirklich angewendetes Volks-
recht gestrichen. 

Argumente der Gegner 
Organisierte Gegner der Vorlage gibt es 
keine. Im Rahmen der Diskussion im 
Parlament wurden aber dennoch einige 
Gegenargumente eingebracht: 

Einige sind der Ansicht, dass das Par-
lament nun ein vom Volk mit grosser 
Mehrheit gewünschtes Recht abschaf-
fen möchte. Dies sei eine eindeutige 
Einschränkung der politischen Rechte. 

Ohne die Möglichkeit mit Initiativen 
auch Gesetze zu verändern, müssten 
alle Volksanliegen direkt auf Verfas-
sungsstufe eingebracht werden, auch 

wenn es sinnvoller wäre, das Anliegen 
auf Gesetzesstufe zu regeln. 
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Ziel der Vorlage 

Auf die Einführung der 2003 vom Volk 
befürworteten allgemeinen Volksinitiative 
soll verzichtet werden. 
 

Wichtigste Änderungen 

Würde auf die Einführung der allgemei-
nen Volksinitiative verzichtet werden, so 
hätten Stimmbürger nicht mehr die 
Möglichkeit Gesetzesänderungen auf 
Bundesebene in Form einer allgemeinen 
Anregung zu verlangen. 
 

Argumente der Befürworter 

• Es sei unmöglich die allgemeine 
Volksinitiative so umzusetzen, dass es 
in jedem Fall innert nützlicher Frist zu 
einer Volksabstimmung kommen kön-
ne. 

• Da die allgemeine Volksinitiative bis 
jetzt nicht in Kraft getreten sei, werde 
kein praktiziertes Volksrecht abge-
schafft. 

 

Argumente der Gegner 

• Durch den Verzicht auf die Einführung 
werde ein vom Volk gewünschtes 
Recht abgeschafft. Daher würden die 
politischen Rechte eingeschränkt.  

• Ohne die Möglichkeit für Initiativen auf 
Gesetzesebene müssten alle Volksan-
liegen direkt in die Verfassung ge-
schrieben werden, was nicht immer 
sinnvoll sei. 

 

Positionen 

Ein “Ja” empfehlen: Bundesrat und Par-
lament (Nationalrat: 178:1, Ständerat: 
42:0) 

Zusammenfassung
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